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RS OGH 1983/9/1 7Ob551/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1983

Norm

ZPO §279

Rechtssatz

In einem Beschluß, mit dem gemäß § 279 ZPO für die Vornahme der Beweisaufnahme eine Frist gesetzt wird, sind die

Beweismittel, die befristet werden, die Dauer der Frist und vor allem die an den erfolglosen Ablauf der Frist

geknüpften Rechtsfolgen genau zu bezeichnen.
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